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(48) Bürokratieabbau bis zum geht nicht mehr… 

Die Vereinspraxis begrüßt jede echte Erleichterung für Vereine. Die gut 610.000 eingetragenen und 
(geschätzt) ca. 300.000 nichteingetragenen Vereine in Deutschland haben zwar kein geeignetes „Sprachrohr“, 
werden dies in der Praxis wohl ähnlich sehen. 

Das BEG IV (Viertes Gesetz zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung 
von Bürokratie (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) vom 23.10.2024, BGBl. 2024, 323 hat Hoffnungen 
geweckt, inhaltlich aber leider nicht erfüllt. Der Ersatz des Begriffs „schriftlich“ durch „in Textform“ (s. dort Art. 
14) ist nicht geeignet, das Problem auch nur ansatzweise zu lösen. 

Und nun: Der Wahlkampf? 

Die Feststellungen, die der Antrag der Fraktion der CDU/CSU vom 24.09.2024 (BT-Drucks. 20/12982) – im 
Folgenden „Antrag“ genannt – sind im Wesentlichen richtig.  

Die genannten Zahlen der „600.000 gemeinnützige Vereine“* sind zwar irreführend, aber auch irrelvant, da 
jede Organisation von Bürokratie (negativ) betroffen ist.  Die Feststellung, Ehrenamtler und damit Vereine und 
Verbände sähen sich „zunehmend überbordender Bürokratie, staatlicher Regelungssucht und mangelnder 
Flexibilität konfrontiert“ können wir seitens der Vereinspraxis nur unterstreichen. 

Bei der Frage der Maßnahmen kommen wir darauf zurück, d.h. bei der Benennung der Probleme, der 
Entlastung einerseits, der stärkeren Förderung andererseits. Das Fehlen „überbordender Bürokratie“ macht 
Engagement in Vereinen nicht automatisch attraktiver, da viele Faktoren zusammenspielen, die das 
ehrenamtliche Engagement attraktiv machen. Es macht sie aber deutlich weniger unattraktiv.  

Überbordende Bürokratie entsteht auch durch Befolgung landesrechtlicher Vorschriften  
und Ausführungsbestimmungen sowie der Umsetzung durch Behörden. 

Letztlich darf die Ermittlung des Aufwandes und der Kosten nicht durch weitere Bürokratie erfolgen, indem den 
Vereinen aufgegeben wird, die Bürokratiekosten und den dadurch verursachten Zeitaufwand zu beziffern und in 
irgendeiner Weise zu melden. 
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Unsere nächsten WEBINARE 

 
Mi., 18.12. 09:30 Rückblick, Einblick, Ausblick 
  11:00 Vereins- und Verbandsrecht 2024/2025 
Anmeldung unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/6240091769993203294 
 
Vorschau Januar 
 
Mi., 08.01. 09:30 Rückblick, Einblick, Ausblick 
  11:00 Vereins- und Verbandsrecht 2024/2025 
    
Mi., 22.01. 09:30 Der Verein und seine Mitglieder  
 11:00 Kommunikation, Engagement, Mitgliederrechte 

Aktuelles Webinarprogramm: https://wagner-vereinsrecht.com/de/download/608 
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Praxis 

Vorbereitung ist 90 Prozent des Erfolges. Auch und vor allem in Versammlungen. 
 

Bleiben Sie fröhlich,  

Ihr Jürgen Wagner 
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Bücher 
Märkle/Alber/Wagner, Der Verein im Zivil- und Steuerrecht, 13. Aufl. 2022,  
Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
 
Hier bestellen:  
https://www.beck-shop.de/maerkle-alber-verein-zivil-
steuerrecht/product/31700923?gclid=CjwKCAjwo8-
SBhAlEiwAopc9W6xZOZ3VzWuMOy2tgzdZn2bY1IUAUlVenfpozMfDCfZGRanhyXfDrBoC0bAQAv
D_BwE)  
  
Noch lieferbar: Wagner, Verein und Verband, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 
Hier bestellen: https://www.boorberg.de/9783415062245 
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